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Auszuo AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

25. November 1953. Nr. 4883.

Mit Schreiben vom 17. November 1953 unterbreitete die Ein

wohnergmeindeNiedergösgen dem Bau-Departement den abeänderten

speziellenBebauungsplan im Gebiet der Schmiedenstrasse zur Ge

nehmiging durch den Regierungsrat. Diese Abänderung wurde im Nie

derämter Anzeiger ordnungsgemäss publiziert. Die öffentliche Plan

auflage erfolgte nach den Vorschriften des § 12 if des kantonalen

]3augesetzes in der Zeit vom 17. April bis 18. Mai 1953. Einsprachn

sindwährend der Planauflage keine eingegangen. Die Gemeindever—

samrn].ung stimmte der Abänderung bereits am 28. Mai 1953 zu.

Nach dem früher genehmigten Bebauungsplan betxug der Bau-

linienabstand bei der Liegenschaft G.13. Niedergösgen Nr. 438 ca.7 rn.

Bei den andern Grundstücken entlang des gleichen Strassenzuges ist

nur ein Abstand von 3 . 50 tn vorgesehen. Der Abstand bei G.B. Nr. 438

soll auf 4.00 in reduziert werden.

Die Eirwohnergemeinde Niedergösgen unterbreitete den Organen

des kantonalen Tiefbauamtes den abgeänderten Plan bereits vor Ein-

leitung des Planauflageverfahrens zur Vorprüfung. Diese ergab, dass

die Reduktion des in Frage stehenden Baulinienabstandes zu keinen

Bemerkungen Anlass gibt. Die nachgesuchte Genehmigung kann daher

erteilt werden.

Es wird

beschlossen:

1. Der von der Einwohnergerneinde Niedergösgen vorgelegten und von

der Gemeindeversarimlung beschlossenen Abänderirn&des Strassen—

und Baulinienpianes im Gebiet der Schmiedenstrasse wird die

Genehmigung erteilt.

2. Die mit diesem Plane im Widerspruch stehenden Teile des früheren

Bebauungsplanes werden aufgehoben.

3. Die Einwohnergemeinde Niedergösgen hat eine Genehmigungstae

von Fr.1O.— und die Kosten für die Publikation im Amtsblatt

9575 -40000



zu bezahlen.

Genehmigungstaxe Fr. 10.—

Publikationstaxe Fr. 14.—

Ausfertigungskosten Fr. 2.——

Zusammen Fr. 26,—.

(Staat$kanzlei Nr. 972 N.N.).

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (2) Rubr. 78.2.4.
Kant • T.i efbauamt ( 3 ) ‚ mit rkten und 1 genehmigtem Plan.
Ttochbuamt ( 2) ‚ mit‘ eIiemgenehmigtem Plan.
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 genehmigtem Plan.
Finanzverwaltung. (2).
Arnmannamt der Binwohnergerneinde Niederg5sgen, mit 1 genehmigtem

Plan (2) (Nachnahme).
Amtsblatt (Ziff. 1 Dispcsitiv),


